
 
ZWEITES DEUTSCHES FERNSEHEN 55100 Mainz 

Anstalt des öffentlichen Rechts  
Sekretariate Fernseh- und Verwaltungsrat  

 

Konstituierende und 1. Sitzung des Fernsehrates in der XV. Amtsperiode am  

08. Juli 2016 in Mainz  

 

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse 

 

 

TOP 1 Bekanntgabe der Zusammensetzung des Fernsehrates der XV. Amtsperiode 

 

Zum Sitzungstag wurden 57 der im ZDF-Staatsvertrag vorgesehenen 60 

Fernsehratsmitglieder entsandt. Die Benennung der Vertreter des Landes  

Baden-Württemberg, des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger e.V. und des 

Vertreters aus dem Bereich „Heimat und Brauchtum“ durch die Entsendeberechtigten stand 

noch aus.  

 

Die Zusammensetzungsliste wurde im Internet unter fernsehrat.zdf.de veröffentlicht.   

 

 

TOP 2  Änderung der Geschäftsordnung des Fernsehrates 

 

Die Geschäftsordnung des Fernsehrates als Arbeitsgrundlage für das Gremium war mit Blick 

auf das Inkrafttreten des novellierten ZDF-Staatsvertrages am 01. Januar 2016 und die am 

11. Dezember 2015 geänderte ZDF-Satzung in einigen Punkten anzupassen. Bei dieser 

Gelegenheit wurde auch eine geschlechtsneutrale Fassung erstellt. 

 

Beschluss 

Der Fernsehrat beschließt: 

 

Der Fernsehrat beschließt die Geschäftsordnung in der 

Änderungsfassung vom 08. Juli 2016. 

 

Die Geschäftsordnung des Fernsehrates ist im Internet abrufbar:  

http://www.zdf.de/zdf-rechtsgrundlagen-und-vorschriften-25105566.html  
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TOP 3  Wahlen 

a) des/der Vorsitzenden 

b) der Stellvertretenden Vorsitzenden 

 

Der Fernsehrat wählt in geheimer Abstimmung bei 50 abgegebenen Stimmen mit 36  

Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen 

 

Frau Marlehn Thieme 

 

für die Dauer von zwei Jahren zur Vorsitzenden. 

 

Der Fernsehrat beschließt einstimmig:  

 

Die Wahl des/der ersten Stellvertretenden Vorsitzenden 

und der beiden weiteren Stellvertreter/Stellvertreterinnen 

wird in einem Wahlgang durchgeführt. 

 

Der Fernsehrat wählt jeweils für die Dauer von zwei Jahren in geheimer Abstimmung  

 

Herrn Wilhelm Schmidt 

 

zum ersten Stellvertretenden Vorsitzenden; 

 

Frau Cornelia Füllkrug-Weitzel 

 

und 

 

Herrn Dr. Achim Dercks 

 

zu den zwei weiteren Stellvertretenden Vorsitzenden.  
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TOP 4 Wahl der Mitglieder der Ausschüsse des Fernsehrates 

 

Die Wahlen der Mitglieder der einzelnen Ausschüsse des Fernsehrates erfolgen gemäß  

§ 6 Abs. 6 der Geschäftsordnung des Fernsehrates per Akklamation. Die Listen der 

Ausschüsse und ihrer Mitglieder sind im Internet veröffentlicht:  

http://www.zdf.de/zdf-fernsehrat-ausschuesse-25141634.html  

 

 

TOP 5  Zusammentreten der Ausschüsse und Wahl ihrer Vorsitzenden sowie  

deren Stellvertreter 

 

Jeweils für die Dauer von zwei Jahren wählen die Ausschussmitglieder gemäß § 6 Abs. 6 

der Geschäftsordnung des Fernsehrates per Akklamation: 

 

Richtlinien- und Koordinierungsausschuss 

Vorsitzender:  Herr Dr. Franz-Josef Jung 

Stellvertretender Vorsitzender: Herr Dr. Hans Ulrich Anke 

Ausschuss für Finanzen, Investitionen und Technik 

Vorsitzender:  Herr Dr. Olaf Joachim 

Stellvertretende Vorsitzende:  Frau Christina Ramb 

Programmausschuss Chefredaktion 

Vorsitzender:  Herr Frank Werneke 

Stellvertretender Vorsitzender: Herr Dr. Peter Neher 

Programmausschuss Programmdirektion 

Vorsitzender:  Herr Dr. Hans Langendörfer 

Stellvertretende Vorsitzende:  Frau Beate Bäumer 

Programmausschuss Partnerprogramme 

Vorsitzender:  Herr Dr. h.c. Rudolf Seiters 

Stellvertretender Vorsitzender: Herr Richard Meng 

Ausschuss Telemedien 

Vorsitzende:  Frau Prof. Dr. Heidi Schelhowe 

Stellvertretender Vorsitzender: Herr Rainer Robra 

 

 

  



 

 - 4 - 

TOP 6 Verschiedenes 

 

Der Fernsehrat bestätigt folgende Sitzungstermine: 

 

06./07. Oktober 2016  in Mainz 

08./09. Dezember 2016  in Mainz 

 


